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 Straßenverkehrsausschuss 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Bürgeranregung auf Aufhebung des absoluten Haltverbotes im Bereich Bahnhofstr. 32, vor dem 
Grillimbiss "Akropolis" 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Bürgeranregung des Herrn Paschalis Kostarelos, Bahnhofstr. 32, 59174 Kamen, und 
zahlreicher Kunden des Grillimbisses auf Aufhebung des absoluten Haltverbots im Bereich 
Bahnhofstr. 32, vor dem Grillimbiss „Akropolis“, wird abgelehnt. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Mit Bürgeranregung vom 28.01.2001 beantragt Herr Paschalis Kostarelos und zahlreiche 
Kunden des Grillimbisses „Akropolis“, dass das vor dem Grillimbiss „Akropolis“ ausge-
schilderte absolute Haltverbot aufgehoben wird. 
Herr Kostarelos gibt als Begründung für seinen Antrag an, dass seine Kunden auf Grund 
des eingerichteten Haltverbots nicht in gewohntem Umfang bei ihm einkehren und es so 
zu Umsatzeinbussen komme. Dem von Herrn Kostarelos gestellten Antrag ist eine Unter-
schriftsliste von etlichen Kunden beigefügt, die bitten, den alten Zustand wiederherzustellen. 
 
 
In der Vergangenheit sind bei der Polizeiinspektion Nord und dem Fachbereich Recht und 
Ordnung mehrere Bürger vorstellig geworden, um auf die gefährlichen Situationen, die durch 
parkende Fahrzeuge am Kurvenbereich Westicker Straße/Bahnhofstraße gegenüber der 
Villa der Stadtentwässerung Kamen entstehen, hinzuweisen (siehe Skizze). 
Insbesondere die Polizeiinspektion Nord hatte den Bereich des Öfteren in Augenschein 
genommen und festgestellt, dass von den parkenden Fahrzeugen eine Verkehrsgefährdung 
ausgeht. Aus diesem Grunde wurde um eine entsprechende Beschilderung gebeten. 
 
In der Regel parkten mehrere „Dauerparker“ die rechte Fahrspur der Westicker Straße vor 
dem Grillimbiss „Akropolis“ zu. Folglich hat durch diese „Dauerparker“ bereits vor der neuen 
Regelung Kundenverkehr den jetzt beschilderten Bereich nicht nutzen können. 
Direkt hinter den geparkten Fahrzeugen geht die Westicker Straße in einer Rechtskurve in 
die Bahnhofstraße über. 
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Da diese „Dauerparker“ stellenweise bis in den Kurvenbereich parkten, wurde der übrige 
Fahrverkehr, der von der Westicker Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße bzw. 
Poststraße fuhr, gezwungen, über die Mittelmarkierung auf die Gegenspur zu fahren. 
Hierbei kam es zu gefährlichen Situationen, wie plötzliches Bremsen und Zurücksetzen auf 
der engen Fahrbahn. 
Gleichzeitig wurden Lastkraftwagen und die Gelenkbusse der VKU, die von der Poststraße 
in Fahrtrichtung Westicker Straße fuhren, hierdurch oftmals gezwungen, ihre Fahrt zu unter-
brechen und anzuhalten.  
Dies wurde dadurch hervorgerufen, dass die  entgegenkommenden Fahrzeuge – die, wie 
beschrieben, die Mittellinie überfahren mussten – die Gegenfahrbahn nunmehr  versperrten.  
Um den LKW und den Bussen die Weiterfahrt zu ermöglichen, kam es zu umständlichen 
Manövern durch ein nicht ungefährliches Zurücksetzen in die Westicker Straße. 
 
Weiterhin wurden die gegenüber des Grillimbisses „Akropolis“ auf dem Parkstreifen befind-
lichen Fahrzeuge bei der Ausfahrt zu längerem Manövrieren gezwungen. Der fließende 
Verkehr wurde dadurch noch einmal behindert.  
  
Da es sich bei diesem Bereich der Westicker Straße/Bahnhofstraße/Poststraße um eine 
vielbefahrene innerörtliche Verbindungsstraße – als Vorfahrtsstraße ausgeschildert – 
handelt, ist vor dem Grillimbiss eine absolute Haltverbotszone bis zu den sich anschlie-
ßenden Garagenzufahrten angeordnet und ausgeschildert worden. 
Grundlage dafür ist die Anwendung der Nr. 1, Ziff. 2 der Vorbemerkung zu § 39 StVO, 
wonach die Flüssigkeit des Verkehrs mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten 
ist. 
Nach Aufstellung des Haltverbots konnten die geschilderten Situationen nicht mehr 
beobachtet werden. 
 
 
Auch im Hinblick darauf, dass in den nächsten Jahren aufgrund des Baus des Kreisverkehrs 
im Einmündungsbereich Sesekedamm/Poststraße und der geplanten geänderten Verkehrs-
führung auf der Westicker Straße noch mehr Verkehr diesen Bereich passieren wird, kann 
nach Auffassung der Polizeiinspektion Nord und der Verwaltung die absolute Haltverbots-
zone vor dem Grillimbiss nicht aufgehoben werden. 
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